
Brandschutz ist ein heißes Eisen für jeden
Arbeitgeber. Packen Sie dieses Kapitel des
Arbeitsschutzes richtig an! Als praxisvertraute
Arbeitsschützer qualifizieren wir Ihre Mitarbeiter
zu wirksamen Brandschutzhelfern auf die
beste Art: eindringlich, interessant und fundiert.

Minimaler Aufwand, maximaler Nutzen:

Die Brandschutzhelfer-Quali
mit FinLers

Willkommen auf 
dem richtigen Kurs!

FinLers GmbH
Reichsstraße 8
86609 Donauwörth

Telefon: +49 906 999 73 907
E-Mail: info@finlers.de
www.finlers.com

Theorie- und Praxiskurs 
Brandschutzhelfer

• Gesetzeskonform
• Mit Brandsimulator
• Feuerlöscheinsatz

Effizient und qualifiziert:

EFFEKTIVES KURSTIMING:  
Nur zwei Stunden!

ORT NACH WAHL:   
Bei Ihnen oder von FinLers organisiert

KURZWEILIGER AUFBAU:
Theorie und Praxisteil

AUTHENTIZITÄT:
Feuerlöscheinsatz am 
Brandsimulator und 
Rauchsimulation 

Alle Termine, 
weitere Infos und Kurse:

www.finlers.de   

Die Vorteile dieser 
FinLers Schulung

JETZT
BERATEN
LASSEN!



Vorbeugen, reagieren, schützen
Durch ihre unmittelbare Nähe und Vertrautheit mit den 
Gegebenheiten handeln Brandschutzhelfer schnell und 
effektiv. Ihre wichtigsten Aufgaben: 

1.  Erstmaßnahmen bei Bränden, unter anderem 
 Alarmieren der Feuerwehr, Erstlöschmaß-
 nahmen mit vorhandenen Feuerlöschern und 
 evakuieren von gefährdeten Bereichen.

2. Evakuierung der Mitarbeiter durch Hinleitung
 zu Fluchtwegen und Sammelplätzen.

3. Unterstützung bei der Brandprävention 
 durch Hinweise auf Gefahrenquellen und 
 Sensibilisierung der Mitarbeiter für sicheren 
 Umgang mit Feuer.
 

So wertvoll für den Notfall

Es hat einen Grund, warum das Gesetz Brandschutz-
helfer in Unternehmen vorschreibt. Noch vor Eintref-
fen von Einsatzkräften sind sie zur Stelle für entschei-
dende Erstmaßnahmen. Sie stehen für vier Effekte in 
einer Brand- oder anderen Notfallsituation:  

• Besonnenheit
• Angemessene Maßnahmen
• Menschenschutz
• Schadensbegrenzung

Gesetzliche Grundlagen
Folgende Regelwerke bilden zusammen den rechtlichen 
Rahmen für die Einrichtung und Schulung von Brand-
schutzhelfern in Deutschland.

1. Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG):
 Hier schließt die Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
 Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheits-
 schutzes der Beschäftigten bei der Arbeit Maßnahmen 
 zum Brandschutz ein (§§ 3 bis 4 ArbSchG).

2. Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 
 A2.2 "Maßnahmen gegen Brände":
 Die Regel besagt unter anderem, dass der Arbeitgeber 
 eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten als 
 Brandschutzhelfer zu benennen hat und empfiehlt 
 als Richtwert 5 % der Beschäftigten.

3. DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention":
 In dieser Vorschrift (früher BGV A1) wird empfohlen, 
 Beschäftigte in der Handhabung von Feuerlöschern 
 zu unterweisen.

4. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
 Die Verordnung legt fest, dass Arbeitgeber für den 
 sicheren Betrieb von Arbeitsmitteln sorgen müssen, 
 was Schutzmaßnahmen gegen Brände einschließt 
 (§§ 3 bis 14 BetrSichV).


